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 Veröffentlicht am 13.07.1982

Norm

ABGB §1319a Abs2 B

Rechtssatz

Ein händisches Abtragen von zweihundert Meter langen, acht Zentimeter tiefen Eisrillen zur Winterszeit, während

welcher solche Rillenbildungen auf Bergstraßen immer wieder auftreten können, ist einer im Bergland liegenden

Marktgemeinde nicht zumutbar.
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